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1. Einfiihrung
= Kaufvertrage im Krisenfall wie Tod, Betreuung, Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung oder

Insolvenz kommen regelmaf3ig vor.

= Besonders auffallig war, dass nach Beginn der Hochzinsphase im Jahr 2022 diese Falle mehr in den Fokus
gerieten.

= Unabhangig von der Art der Krisensituation steht die Verfigungsbefugnis (in der Regel des Verkaufers) und
der Nachweis daruber im Vordergrund der Bearbeitung.

=  Wirwollenuns gemeinsam anschauen, welche Probleme auftreten konnen und, wer was zu tun hat, um den
Verkaufsprozess trotzdem zu einem erfolgreichen Ende zu fihren.
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2. Verstorbener Verkdufer: Grundbuchberichtigung, postmortale Vollmachten

* Ist der Eigentimer einer Immobilie verstorben, ist die Verfigungsbefugnis und deren Nachweis
zentrales Problem bei der Verauf3erung.

* Dennim Grundbuch ist noch der Verstorbene als Eigentumer in Abt. | eingetragen. Wie kénnen also
Erben oder Bevollmachtigte die Immobilie sicher versaufRern?

a) Grundbuchberichtigung

* Veraullerung der Immobilie durch Erben bedarf der vorherigen Grundbuchberichtigung (die
erforderlichenfalls im Kaufvertrag mit beantragt werden kann).
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2. Verstorbener Verkdufer: Grundbuchberichtigung, postmortale Vollmachten

* Mitdem Tode eines Eigentimers wird das Grundbuch unrichtig. Die Erbfolge kann —sofern durch
ein notarielles Testament in Verbindung mit einem Eroffnungsprotokoll des Nachlassgerichtes
belegbar — grundsatzlich ohne Erbschein nachgewiesen werden. Gibt es kein oder nur ein
privatschriftliches Testament, ist ein Erbschein zu beantragen. Gleiches gilt, wenn auf Grundlage
des notariellen Testamentes Zweifel bestehen.

- Tipp: Eine Grundbuchberichtigung nach Erbfall ist innerhalb von zwei Jahren kostenlos

-> Tipp: Vergeht bis zur Veraul3erung der Immobilie absehbar noch Zeit, kann die
Berichtigung des Grundbuchs vorgezogen werden

= Werist antragsberechtigt? Grundsatzlich der Erbe/die Erbin.
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2. Verstorbener Verkdufer: Grundbuchberichtigung, postmortale Vollmachten

Bei einer Erbengemeinschaft kann jeder Miterbe den Antrag auf Grundbuchberichtigung allein
stellen. Eingetragen werden dann jedoch selbstverstandlich alle Mitglieder der
Erbengemeinschaft.

Wer lediglich durch ein Vermachtnis Grundbesitz erhalt, kann allein mit notariellem Testament
mit Eroffnungsprotokoll oder Erbschein keine Grundbuchberichtigung erwirken. Der
Vermachtnisnehmer bendtigt zunachst die Auflassung und Eintragungsbewilligung der Erben,
was klassischerweise in einem Ubertragungs- bzw. Vermachtniserfillungsvertrag
(beurkundungsbedurftig) geschieht.

Die Erben sind im Ubrigen nach § 22 GBO verpflichtet, das Grundbuch berichtigen zu lassen und
haften gesamtschuldnerisch fur Verpflichtungen aus dem Grundstick.
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2. Verstorbener Verkdufer: Grundbuchberichtigung, postmortale Vollmachten

b) Postmortale Vollmachten

* Postmortale Vollmachten sind eine spezielle Form der Vorsorgevollmacht, die Uber den Tod des
Vollmachtgebers hinaus gultig bleiben. Die zeitliche Wirkung Gber den Tod hinaus muss aus der
Urkunde eindeutig hervorkommen.

* Miteinersolchen postmortalen Vollmacht kann der Bevollmachtigte im Namen des Verstorbenen
handeln, ohne dass ein Erbschein vorgelegt wird (und das Grundbuch berichtigt wird).

* BeiderVeraulRerung einer Immobilie aufgrund postmortaler Vollmacht sollte der
Bevollmachtigte, falls er nicht Alleinerbe ist, zuvor die Zustimmung der (anderen) Erben einholen,
um Streitigkeiten im Innenverhaltnis zu vermeiden.

= Die postmortale Vollmacht erspart das Abwarten der Erteilung eines Erbscheins,
* auch aus Kostengrinden die gunstigere Alternative.
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2. Verstorbener Verkdufer: Grundbuchberichtigung, postmortale Vollmachten

c) Risiken bzw. Herausforderungen

* Was ist fir Makler und Notare im Verkaufsprozess zu beachten? Schon vor Vertragsanbahnung
empfiehlt es sich fur den Makler, besonders kritisch zu prifen, ob eine ausreichende
Verfigungsbefugnis der handelnden Personen besteht. Hierzu sind samtliche greifbaren
Nachweise zur weiteren Prifung zu sammeln und zu dokumentieren.

» Die Prifung, ob die die handelnden Personen tatsachlich verfigungsbefugt sind und, ob der
Nachweis ausreichend ist, ist teilweise schwierig und bedarf einiger Ermittlungsarbeit.

* Im Hintergrund laufen nicht selten verdeckt oder offen ausgetragene Streitigkeiten unter den
Erben.
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2. Verstorbener Verkdufer: Grundbuchberichtigung, postmortale Vollmachten

= Ob tatsachlich eine postmortale Vollmacht vorliegt und, welchen Umfang diese Vollmacht hat,
ist genaustens zu prifen.

» Firdie Notare ist umfassend zu prifen: Erbnachweis, Berichtigungserfordernis des Grundbuchs,
Belastungen in Abt. Il (die etwa durch Nachweis mit Sterbeurkunde geldscht werden kénnen),
Vormerkungen aus dem Erbfall, alte Grundschulden.

= Was passiert, wenn ein Nichtberechtigter verauf3ert? Die Kaufer haben dann ein
Riuckabwicklungsrecht, wenn sich spater herausstellt, dass der VeraulRerer nicht berechtigt war.
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3. Beteiligte unter Betreuung

Ist eine erwachsene Person nicht mehr in der Lage, seine Geschafte selbst zu fihren, kann eine Immobilie
nur unter Mitwirkung eines Betreuers veraul3ert werden. Unterschieden wird zwischen gesetzlichen
Betreuern, die vom Gericht bestellt werden, sowie rechtsgeschaftlich vom Betreuten bestellten Betreuern
(beiVorliegen einer Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfigung).

Der Grundstickskaufvertrag wird mit dem Betreuer, der sich durch Bestallungsurkunde oder Vollmacht
ausweisen muss, beurkundet.

Bei betreuten Personen ist entscheidend, ob die Betreuung das Vermdgen (und damit Grundsticksgeschafte)
umfasst. Prifung, welchen Rechtskreis die gesetzliche Betreuung bzw. die Vollmacht umfasst-
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3. Beteiligte unter Betreuung

Der Abschluss eines Grundstickskaufvertrages durch den Betreuer erfordert regelmaf3ig eine
betreuungsgerichtliche Genehmigung (vgl. §§ 1821, 1822, 1908i BGB). Ohne diese Genehmigung des
Betreuungsgerichtes ist der Vertrag schwebend unwirksam (vgl. Falle mit Beteiligung Minderjahriger).

Im Rahmen der Prifung der Genehmigungsvoraussetzungen trifft das Betreuungsgericht eine
Ermessungsentscheidung, wobei vor allem das Wohl des Betreuten unter Wirdigung seiner Winsche
maf3geblich ist.

= Tipp: VoreinerVeraulRerung ist daher die Notwendigkeit des Verkaufs festzustellen und auch ein
Verkehrswertgutachten einzuholen, bevor mit den Verkaufsbemihungen begonnen werden
kann.

- Tipp: Der Kaufvertragsentwurf wird dann dem Betreuungsgericht zusammen mit dem
Verkehrswertgutachten und einer Begrindung fir den Verkauf eingereicht.

Im Genehmigungsverfahren werden die Beteiligten angehort, es besteht dann die Moglichkeit zur
Stellungnahme.
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3. Beteiligte unter Betreuung

Risiken bzw. Herausforderungen?

* Im Rahmen derVorbereitung der Vertragsanbahnung und bei der notariellen Gestaltung muss geklart
werden, ob und in welchem Umfang ein Einwilligungsvorbehalt besteht. Ferner sind in diesem Stadium
bereits Nachweise Uber die Betreuung einzuholen. Uber die Betreuung gibt es eine sog. Bestallungsurkunde
des Betreuungsgerichtes bzw. eine rechtsgeschaftlich — notariell beurkundete oder beglaubigte — Vollmacht.

* Problematisch sind insbesondere komplexe Vertragswerke, z. B. bei verbundenen Bautrager- und
Grundsticksgeschaften. Hierist zu beachten, dass ggfls. fir jedes Teilleistungsgeschaft eine Genehmigung
erforderlich ist.

* Der Kaufer tragt ein erhohtes Risiko: Bis zur Vorlage der vollstandigen Betreuungsgenehmigung hangt der
Vertrag in der Schwebe. Einfluss hat er bis zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenig, da er naturgemalf? kaum
prufen kann, ob das Rechtsgeschaft zum Wohle des Betreuten ist.
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4. Nachlasspflegschaft/Nachlassverwaltung

* Eine Nachlasspflegschaft wird durch das Nachlassgericht mit dem Aufgabenkreis der Sicherung und
Verwaltung des Nachlasses bestellt, wenn die Erben unbekannt sind und ein Sicherungsbedirfnis besteht.
Zustandig ist vorrangig das Nachlassgericht am letzten Wohnsitz des Erblassers.

» Der Nachlasspfleger hat vorrangig die Aufgabe, den Nachlass zu sichern und zu erhalten, nicht zu
vermehren.

* DieVeraulRerung eines Nachlassgrundstickes bedarf regelmaf3ig der Genehmigung des Nachlassgerichts,
die nur bei besonderen sachlichen Grinden erteilt wird (z. B. drohender Wertverlust oder mangelnde
Liquiditat). Fehlen solche Grinde, wird die Genehmigung typischerweise verweigert.

* Praxisfalle: DerVerkauf eines Waldgrundsticks durch den Nachlasspfleger wurde abgelehnt, da die liquiden
Mittel im Nachlass ausreichten und kein zwingender sachlicher Grund bestand. Andererseits wurde auch eine
Genehmigung erteilt, etwa wenn eine Immobilie leer stand, nur Kosten verursachte und ein marktgerechter
Kaufpreis erzielt werden konnte.
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4. Nachlasspflegschaft/Nachlassverwaltung

Wichtig: Bis zur Genehmigung durch das Nachlassgericht ist der Kaufvertrag schwebend unwirksam.
* Im Rahmen des Kaufvertragsgeschaftes weist sich der Nachlasspfleger durch Vorlage des gerichtlichen
Bestellungsbeschlusses und der Genehmigungsurkunde aus. Inhaltlich ist der Umfang des Auftrages des

Nachlasspflegers kritisch zu prifen. Insofernist zu prifen, ob dieser nur zur Sicherung oder auch zur
Verwaltung und Verfigung Uber den Nachlass berechtigt ist.
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5. Mitwirkung eines Testamentsvollstreckers

* Ist Uber den Nachlass eines verstorbenen Grundstickseigentimers Testamentsvollstreckung angeordnet, so
muss beiVerfigungen Uber ein Grundstiuck der Testamentsvollstrecker mitwirken. Die Anordnung der
Testamentsvollstreckung Gber einen Nachlass ist im Falle eines Grundstiuckes im Grundbuch zu vermerken.

* Zunachst muss der Testamentsvollstrecker ein sog. Testamentsvollstreckerzeugnis beim Nachlassgericht
beantragen. Der Antrag wird typischerweise Uber einen Notar gestellt.

* EinTestamentsvollstrecker istgem. § 2205 BGB insbesondere berechtigt, den Nachlass in Besitz zu nehmen
und Uber die Nachlassgegenstande zu verfigen. Die Verfigungsbefugnis weist er bei Veraulderung durch
Vorlage des Testamentsvollstreckerzeugnisses des Nachlassgerichtes nach.

* DasTestamentsvollstreckerzeugnis schitzt den Kaufer grundsatzlich in seinem guten Glauben an die
Verfigungsbefugnis des Testamentsvollstreckers. Dies gilt gem. § 2368 S. 2, Halbs. 2 BGB ausdrucklich
jedoch nicht hinsichtlich des Fortbestandes des Amtes. Dies bedeutet, dass im Rahmen der Abwicklung
eines Kaufvertrages immer auch noch einmal beim Nachlassgericht nachgefragt werden muss, ob das Amt

fortbesteht.
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5. Mitwirkung eines Testamentsvollstreckers

Probleme und Herausforderungen:

* Der Makler sollte frihzeitig klaren, ob Testamentsvollstreckung angeordnetist und, wer als
Testamentsvollstrecker legitimiertist. Auch sollten eventuelle Interessenkonflikte mit den Erben bedacht
werden.

* BeiderVertragsgestaltung ist klarzustellen, dass rechtsgeschaftliche Erklarungen wirksam nur vom
Testamentsvollstrecker abgegeben werden kénnen.

* Im Rahmen der Abwicklung des Kaufvertrages ist sicherzustellen, dass die Eigentumsumschreibung im
Grundbuch auf Grundlage der vorliegenden Erbnachweise und Testamentsvollstreckungsunterlagen erfolgen
kann. Ferner ist sicherzustellen, dass die Verfigungsbefugnis wahrend des weiteren Abwicklungsprozesses
fortbesteht.

* Die Erbenverlieren wahrend der Testamentsvollstreckung ihre Verfigungsbefugnis Uber die
Nachlassgegenstande. Die am Vertragsanbahnungsprozess Beteiligten haben darauf zu achten, dass alle
Erklarungen durch den Testamentsvollstrecker erfolgen.
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6. Mitwirkung eines Insolvenzverwalters

* MitEréffnung eines Insolvenzverfahrens kann das Insolvenzgericht anordnen, dass Verfigungen des
Schuldners Uber Gegenstande seines Vermdgens nur noch mit Zustimmung des Insolvenzverwalters

wirksam sind.

* Dies bedarf bei Grundstickseigentum der Eintragung im Grundbuch, da ansonsten ein gutglaubiger Erwerb
durch den Kaufer moglich ware,

* Ein Insolvenzvermerk nach § 32 Abs. 11nsO wird gem. § 38 GBO auf Ersuchen des Insolvenzgerichts in das
Grundbuch eingetragen.

« Die Verfigungsbefugnis steht dem Insolvenzverwalter zu; eine Zustimmung des Eigentimers ist nicht
erforderlich.
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6. Mitwirkung eines Insolvenzverwalters

Probleme und Herausforderungen:

Verkaufer in der Insolvenzist der Insolvenzverwalter, im Kaufvertrag ist zur Vermeidung der personlichen
Haftung des Insolvenzverwalters in der Regel fast jede Gewahrleistung ausgeschlossen. Nachlaufende
Verkauferpflichten sind uniblich. Insofern ist aus Kaufersicht eine genaue Prifung des Grundsticks bzw.
des Bauvorhabens unbedingt notwendig.

Der Makler sollte bereits in frihen Verhandlungen prifen, ob ein Insolvenzverfahren eréffnet wurde und, wer
Insolvenzverwalter ist.

Im Rahmen der Vertragsgestaltung und Beurkundung ist zu prifen, ob ein wirksamer Bestellungsbeschluss
vorliegt, das Grundstick auch wirklich der Insolvenzmasse zuzuordnen ist und ob sich ggfls.
Einschrankungen aus Sicherungsrechten Dritter ergeben.
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6. Mitwirkung eines Insolvenzverwalters

* Der Notar muss die Feststellung der Verfahrenseroffnung des Insolvenzverfahrens und die Legitimation
des Insolvenzverwalters prifen und schlief3lich auch den Nachweis der Rechtskraft einholen.

* Exkurs: Fir den Fall, dass die Insolvenz des Verkaufers wahrend des Verkaufsprozesses eintritt, fallt dem
Kaufer regelmaf3ig das Insolvenzrisiko zu. Er tragt das Risiko, dass Verfigungen oder Vorleistungen des

Verkaufers unter Umstanden durch Anfechtung des Insolvenzverwalters rickabgewickelt werden kénnen.

* Die Dokumentations-, Prif- und Sorgfaltspflichten fur Makler und Notare sind insgesamt deutlich erhéht.
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7. Zusammenfassung

In jeder Krisensituation steht die Verfugungsbefugnis Uber das Grundstick und der Nachweis der
Verfigungsbefugnis im Vordergrund. Ohne ausreichende Legitimation ist die Wirksamkeit und DurchfGhrung
des Grundstickskaufvertrages gefahrdet.

In Zweifelsfallen sollte frihzeitig auf vollstandige Dokumentation und auf eine Absicherung des Vertrages
durch Genehmigungen, Erbscheine, Zeugnisse etc. geachtet werden.

Tipp: Ein klar strukturierter Nachweis der Berechtigung aller Beteiligten beschleunigt die Abwicklung und
gibt von vorneherein gréfRere Rechtssicherheit.



.Kontakt STREITBORGER.

Dr. Tim Bremke

Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt fir Vergaberecht
Fachanwalt fir Verwaltungsrecht

Tel. +49 (0) 521/ 91414-19
t.bremke@streitboerger.de

Streitborger PartGmbB - Adenauerplatz 4 - 33602 Bielefeld - Tel: +49 (0)521 - 91414-0 - www.streitboerger.de



Bielefelder
BAURECHTSFORUM



	Abschnitt ohne Titel
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5: Arbeitsprogramm
	Slide 6: Arbeitsprogramm
	Slide 7: 1. Einführung
	Slide 8: 2. Verstorbener Verkäufer: Grundbuchberichtigung, postmortale Vollmachten
	Slide 9: 2. Verstorbener Verkäufer: Grundbuchberichtigung, postmortale Vollmachten
	Slide 10: 2. Verstorbener Verkäufer: Grundbuchberichtigung, postmortale Vollmachten
	Slide 11: 2. Verstorbener Verkäufer: Grundbuchberichtigung, postmortale Vollmachten
	Slide 12: 2. Verstorbener Verkäufer: Grundbuchberichtigung, postmortale Vollmachten
	Slide 13: 2. Verstorbener Verkäufer: Grundbuchberichtigung, postmortale Vollmachten
	Slide 14: 3. Beteiligte unter Betreuung
	Slide 15: 3. Beteiligte unter Betreuung
	Slide 16: 3. Beteiligte unter Betreuung
	Slide 17: 4. Nachlasspflegschaft/Nachlassverwaltung
	Slide 18: 4. Nachlasspflegschaft/Nachlassverwaltung
	Slide 19: 5. Mitwirkung eines Testamentsvollstreckers 
	Slide 20: 5. Mitwirkung eines Testamentsvollstreckers 
	Slide 21: 6. Mitwirkung eines Insolvenzverwalters 
	Slide 22: 6. Mitwirkung eines Insolvenzverwalters 
	Slide 23: 6. Mitwirkung eines Insolvenzverwalters 
	Slide 24: 7. Zusammenfassung
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28: Kurz zusammengefasst
	Slide 29: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
	Slide 30: Wettbewerbsrecht: § 5 UWG 
	Slide 31: Wettbewerbsrecht: § 5 UWG  
	Slide 32: Wettbewerbsrecht: § 5a UWG – Irreführung durch Unterlassen  
	Slide 33: Wettbewerbsrecht: § 5a UWG – Irreführung durch Unterlassen  
	Slide 34: Zu beachtende Vorschriften/Angaben 
	Slide 35: Barrierefreiheitsgesetz
	Slide 36: Barrierefreiheitsgesetz
	Slide 37: Barrierefreiheitsgesetz: Empfehlungen
	Slide 38: Unerwünschte E-Mail-Werbung, § 7 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 UWG
	Slide 39: Unerwünschte E-Mail-Werbung: Was wird gefordert?
	Slide 40: § 87 GEG Pflichtangaben in einer Immobilienanzeige 
	Slide 41: Immobilienanzeigen vor und nach § 87 GEG 
	Slide 42: Neubauten
	Slide 43: Rechtsfolgen bei Nichtbeachtung 
	Slide 44: Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs 
	Slide 45: Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs 
	Slide 46: Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs 
	Slide 47: Folgen der Abgabe der Unterlassungserklärung 
	Slide 48: Abmahnkosten
	Slide 49: Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
	Slide 50: Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
	Slide 51: Klage auf Unterlassung
	Slide 52: Klage auf Unterlassung
	Slide 53: Taktisches Verhalten nach Abmahnung
	Slide 54: Taktisches Verhalten nach Abmahnung
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60: Qualifizierung des Maklervertrages in seiner Grundform
	Slide 61: Sonderformen des Maklervertrages
	Slide 62: Zusammenarbeit mehrerer Makler
	Slide 63
	Slide 64: Grundsatz der Formfreiheit
	Slide 65: Formerfordernisse
	Slide 66: Formerfordernisse
	Slide 67: § 656a BGB Textform
	Slide 68: § 656a BGB Textform
	Slide 69: § 656a BGB Textform
	Slide 70: § 656a BGB Textform
	Slide 71: § 656a BGB Textform
	Slide 72: § 656a BGB Textform
	Slide 73: Aktuelle Entscheidungen des BGH vom 06.03.2025
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76: Grundsätzliches
	Slide 77: Einzelne Klauseln
	Slide 78: Einzelne Klauseln
	Slide 79: Einzelne Klauseln
	Slide 80: Einzelne Klauseln
	Slide 81
	Slide 82
	Slide 83
	Slide 84
	Slide 85
	Slide 86: Teil 1: Genehmigungsfreistellung
	Slide 87: Teil 1: Genehmigungsfreistellung
	Slide 88: Teil 1: Genehmigungsfreistellung
	Slide 89: Teil 1: Genehmigungsfreistellung
	Slide 90: Teil 1: Genehmigungsfreistellung
	Slide 91: Teil 1: Genehmigungsfreistellung
	Slide 92: Teil 1: Genehmigungsfreistellung
	Slide 93: Teil 1: Genehmigungsfreistellung
	Slide 94: Teil 1: Genehmigungsfreistellung
	Slide 95: Teil 1: Genehmigungsfreistellung
	Slide 96: Teil 2: Vereinfachtes Verfahren
	Slide 97: Teil 2: Vereinfachtes Verfahren
	Slide 98: Teil 2: Vereinfachtes Verfahren
	Slide 99: Teil 3: Bestandsschutz 
	Slide 100: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 101: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 102: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 103: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 104: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 105: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 106: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 107: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 108: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 109: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 110: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 111: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 112: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 113: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 114: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 115: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 116: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 117: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 118: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 119: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 120: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 121: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 122: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 123: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 124: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 125: Teil 3: Bestandsschutz
	Slide 126: Teil 4: Rechtsnachfolge in baurechtliche Ordnungsverfügungen
	Slide 127: Teil 4: Rechtsnachfolge in baurechtliche Ordnungsverfügungen
	Slide 128: Teil 4: Rechtsnachfolge in baurechtliche Ordnungsverfügungen
	Slide 129: Teil 4: Rechtsnachfolge in baurechtliche Ordnungsverfügungen
	Slide 130: Teil 5: Baulasten
	Slide 131: Teil 5: Baulasten
	Slide 132: Teil 5: Baulasten
	Slide 133: Teil 5: Baulasten
	Slide 134: Teil 5: Baulasten
	Slide 135

	Abschnitt ohne Titel
	Slide 136
	Slide 137
	Slide 138: Umfang und Inhalt der Weiterbildungspflicht
	Slide 139
	Slide 140
	Slide 141: Gegenstand der Förderung
	Slide 142
	Slide 143: Wer sind die Mieter? – Einkommensgrenzen 
	Slide 144: Wer sind die Mieter? – Beispiele für Einkommensgruppen A und B 
	Slide 145: Art und Umfang, Höhe der Förderung 
	Slide 146: Art und Umfang, Höhe der Förderung 
	Slide 147: Art und Umfang, Höhe der Förderung 
	Slide 148: Art und Umfang, Höhe der Förderung 
	Slide 149: Art und Umfang, Höhe der Förderung 
	Slide 150: Art und Umfang, Höhe der Förderung 
	Slide 151: Darlehensbedingungen 
	Slide 152: Darlehensbedingungen 
	Slide 153: Darlehensbedingungen - Tilgungsnachlass
	Slide 154: Darlehensbedingungen – Zinsen und Tilgung
	Slide 155: Vermietung
	Slide 156: Vermietung
	Slide 157: Anforderungen an den Mietwohnraum
	Slide 158: Vermietung
	Slide 159
	Slide 160: Eigenleistung, Fremdmittel und Sicherung der Fördermittel
	Slide 161: Eigenleistung, Fremdmittel und Sicherung der Fördermittel
	Slide 162: Verfahren
	Slide 163: Verfahren
	Slide 164: Steuern
	Slide 165: Steuern
	Slide 166
	Slide 167
	Slide 168
	Slide 169: Ausgangspunkt
	Slide 170: Allgemeines
	Slide 171: Arglist
	Slide 172: Arglist
	Slide 173: Feuchtigkeit
	Slide 174: Feuchtigkeit
	Slide 175: Gesundheitsschädliche Stoffe
	Slide 176: “Renoviert”
	Slide 177: “Renoviert”
	Slide 178: “Renoviert”
	Slide 179: Eigenleistungen des Verkäufers
	Slide 180: Eigenleistungen des Verkäufers
	Slide 181: Mangel nach Übergabe
	Slide 182: Mangel nach Übergabe
	Slide 183
	Slide 184
	Slide 185
	Slide 186
	Slide 187
	Slide 188: Notarielle Hinweise / Belehrungspflichten im Steuerrecht
	Slide 189: Notarielle Hinweis- und Belehrungspflichten im Steuerrecht     
	Slide 190: Notarielle Hinweis- und Belehrungspflichten im Steuerrecht  
	Slide 191: Notarielle Hinweis- und Belehrungspflichten im Steuerrecht  
	Slide 192: Notarielle Hinweis- und Belehrungspflichten im Steuerrecht  
	Slide 193: Notarielle Hinweis- und Belehrungspflichten im Steuerrecht  
	Slide 194
	Slide 195: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 196: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 197: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 198: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 199: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 200: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 201: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 202: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 203: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 204: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 205: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 206: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 207: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 208: Private Veräußerungsgeschäfte in der notariellen Praxis  
	Slide 209: Gesetzliche Regelung 
	Slide 210: Gesetzliche Regelung
	Slide 211: Gesetzliche Regelung
	Slide 212: Gesetzliche Regelung
	Slide 213: Kernelemente des § 23 EStG
	Slide 214: Kernelemente des § 23 EStG
	Slide 215: Wirtschaftsgüter i. S. v. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG  
	Slide 216: Wirtschaftsgüter i. S. v. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG  
	Slide 217: Wirtschaftsgüter i. S. v. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG  
	Slide 218: Kernelemente des § 23 EStG
	Slide 219: Sind angeschafftes und veräußertes Wirtschaftsgut identisch (sog. „Nämlichkeit“)?  
	Slide 220: Sind angeschafftes und veräußertes Wirtschaftsgut identisch (sog. „Nämlichkeit“)?  
	Slide 221: Sind angeschafftes und veräußertes Wirtschaftsgut identisch (sog. „Nämlichkeit“)?  
	Slide 222: Sind angeschafftes und veräußertes Wirtschaftsgut identisch (sog. „Nämlichkeit“)?  
	Slide 223: Sind angeschafftes und veräußertes Wirtschaftsgut identisch (sog. „Nämlichkeit“)?  
	Slide 224: Kernelemente des § 23 EStG
	Slide 225: Entgeltlichkeit von Anschaffung und Veräußerung?  
	Slide 226: Entgeltlichkeit von Anschaffung und Veräußerung?  
	Slide 227: Entgeltlichkeit von Anschaffung und Veräußerung?  
	Slide 228: Entgeltlichkeit von Anschaffung und Veräußerung?  
	Slide 229: Entgeltlichkeit von Anschaffung und Veräußerung?  
	Slide 230: Entgeltlichkeit von Anschaffung und Veräußerung?  
	Slide 231: Entgeltlichkeit von Anschaffung und Veräußerung?  
	Slide 232: Kernelemente des § 23 EStG
	Slide 233: Berechnung der Spekulationsfrist  
	Slide 234: Berechnung der Spekulationsfrist  
	Slide 235: Berechnung der Spekulationsfrist  
	Slide 236: Berechnung der Spekulationsfrist  
	Slide 237: Berechnung der Spekulationsfrist  
	Slide 238: Berechnung der Spekulationsfrist  
	Slide 239: Berechnung der Spekulationsfrist  
	Slide 240: Berechnung der Spekulationsfrist  
	Slide 241: Kernelemente des § 23 EStG
	Slide 242: Ausnahme eigener Wohnzweck  
	Slide 243: Ausnahme eigener Wohnzweck  
	Slide 244: Ausnahme eigener Wohnzweck  
	Slide 245: Ausnahme eigener Wohnzweck  
	Slide 246: Ausnahme eigener Wohnzweck  
	Slide 247: Exkurs: Der „gewerbliche Grundstückshandel“  
	Slide 248: Exkurs: Der „gewerbliche Grundstückshandel“  
	Slide 249: Exkurs: Der „gewerbliche Grundstückshandel“  
	Slide 250: Exkurs: Der „gewerbliche Grundstückshandel“  
	Slide 251: Exkurs: Der „gewerbliche Grundstückshandel“  
	Slide 252: Exkurs: Der „gewerbliche Grundstückshandel“  
	Slide 253: Exkurs: Der „gewerbliche Grundstückshandel“  
	Slide 254
	Slide 255: Ertragsteuer bei Vermietung  
	Slide 256: Ertragsteuer bei Vermietung  
	Slide 257: Ertragsteuer bei Vermietung  
	Slide 258: Ertragsteuer bei Vermietung  
	Slide 259: Ertragsteuer bei Vermietung  
	Slide 260
	Slide 261: Der Nießbrauch im Ertrag- und Erbschaftsteuerrecht  
	Slide 262: Der Nießbrauch im Ertrag- und Erbschaftsteuerrecht  
	Slide 263: Der Nießbrauch im Ertrag- und Erbschaftsteuerrecht  
	Slide 264: Der Nießbrauch im Ertrag- und Erbschaftsteuerrecht  
	Slide 265: Der Nießbrauch im Ertrag- und Erbschaftsteuerrecht  
	Slide 266: Der Nießbrauch im Ertrag- und Erbschaftsteuerrecht  
	Slide 267: Der Nießbrauch im Ertrag- und Erbschaftsteuerrecht  
	Slide 268: Der Nießbrauch im Ertrag- und Erbschaftsteuerrecht  
	Slide 269: Der Nießbrauch im Ertrag- und Erbschaftsteuerrecht  
	Slide 270
	Slide 271
	Slide 272
	Slide 273
	Slide 274
	Slide 275: Bruchteilsgemeinschaft
	Slide 276: eGbR
	Slide 277: GmbH
	Slide 278: GmbH & Co. KG
	Slide 279
	Slide 280: Gründungsaufwand
	Slide 281: Regiekosten pro Jahr ca.
	Slide 282
	Slide 283: Erwerb der Immobilie
	Slide 284: Übertragung an Nachfolger
	Slide 285
	Slide 286: Haftung
	Slide 287: Eintragung in das Handelsregister/ Gesellschaftsregister
	Slide 288
	Slide 289: Grunderwerbssteuer
	Slide 290: Laufende Gewinne
	Slide 291: Abschreibungen
	Slide 292: Verlustnutzungen
	Slide 293: Veräußerungsgewinne/ Spekulationsfrist
	Slide 294
	Slide 295: Fazit
	Slide 296
	Slide 297




